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l. Staatsangehärigkeitsrecht als Gleichheitsprinzip 

Ein Amerikaner, der die jüngsten Debatten in der ßundesrepublik über das Staats­
angehörigkeitsrecht verfolgt, wird darüber erstaunt sein, daß wiederholt behauptet 
wird, der Zweck der lus soli-Staatsangehörigkeit sei, die Bevölkerungszahlcn der 
Einwanderungsländer zu vergrößern.' Die ursprüngliche Quelle dieser Behauptung 
ist unbekannt. Einige Autoren haben sie anscheinend dem bekannten Buch über die 
doppelte Staatsbürgerschaft von Bar-Yaacov entnommen, der sie wiederum aus den 
völkerrechtlichen Abhandlungen von Calvo in der Version von 1896 übernommen 
hat.' Ohne Calvos Autorität in Frage zu stellen, der die Absicht verfolgte, dieses 
Prinzip für das Argentinien seiner Zeit zu erklären, würde ich doch sagen, daß es mit 
dem US-amerikanischen Verständnis einer lus soli-Staatsangehörigkeit, besonders in 
diesem Jahrhundert , nicht übereinstimmt. Für die Vereinigten Staaten dient das lus 
soli-Prinzip als eine wichtige Garantie der Gleichheit. 
Das lus soli regelt, daß Kinder, die innerhalb der Grenzen eines Staates geboren 
werden, die Staatsangehörigkeit dieses Staates erhalten. Es ist die Staatsangehörigkeit 
aufgrund des "Rechts des Bodens«, was bestenfalls eine Metapher ist. Das lus soli 
steht im Gegensatz zur alternativen Metapher des Jus sanguinis, der Staatsangehö­
rigkeit aufgrund des »Rechts des Blutes«, derzufolge die Kinder die Nationalität 
ihrer Eltern erben, die diese bei ihrer Geburr besaßen. Die Vereinigten Staaten erbten 
eine Version des lus soli vorn Common Law Englands. Dort hat es feudale Wurzeln. 
Diejenigen, die im Herrschaftsbereich des Königs geboren wurden, waren Unterta­
nen des Königs, also keine Bürger eines Staates im modernen Sinne. England war 
kein Einwanderungsland, und das Ziel war nicht, das Königreich zu bevölkern. Die 
gleiche Praxis wurde auch in den britischen Kolonien angewendet, und als die Ver­
einigten Staaten unabhängig geworden waren, setz,te man sie JUS Gewohnheit fort. 
Die ursprüngliche Verfass\lI1g der USA und die Bundesgesetze versuchten nicht zu 
definieren, wer U.S.-Bürger durch Geburt sei. 
Dieses Schweigen führte zu ernsthaften Problemen im Jahre J 8 57, als eine Mehrheit 
des U .S. Supreme Courts in der berüchtigten Dred Scott-Entscheidung urteilte, daß 

I Siehe Luwer ZI\R 1993, 156, 157: VOll Mongoldl JZ 199}. 96\, 969-70; QU"fllsch Dcr SlOOl 1985, 181; 
Ziemske ZRP 199). JJ4· 

1 Si ehe Nlssim B:1.r- Yaaco v, DU31 N .luOnJllty 12 ( 1961). ßar-Yaacov's Huch konnte luch dlC Quelle (; lIlt'S ::moc­
ft'n MIßvcr~tJndni$Scs des US - mcnk<\nischcn StaatsangchorigkcuH,·thls in der deutschen juri.)t\ thl'n 
Literatur sein: die Vorstc"un~. dJI! L.md"r bel emer [u< soll-Staat .lngdlongkw mehl auf die Loyaln., 
Ihrer S(;la tsa n sc:hon~cn val rauen konnen und dtshalb eine Ausburgerung :lufgrund von unloyalem Ver­
halten vorsehen. ß.lr-Ya:atov's Buch b"ZOg sich :mf die gesetzlichen Bestimmungen. die In den vlC!'rzlg(' r 
J~hren c: .. r1Jssl:n wurden und vom Sup l""cme Court in den seclwiga Jahren fur ungultlg erklart wurden. Ocr 
gegenw3rtigen Inlcrpretallon der US-Verf3ssung zufo lge h31 die Regierung nicht die Moglichkttt. lus 
soli·Staat ngehö rige beben ,hren Willen au"",burgern. Siehe /\ frol' lm v. Rusk . 387 US 24J (1967). 
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eine freie Person afrikanischer Herkunft kein Staatsbürger der Vereinigten Staaten 

sein könne, selbst wenn sie in den USA geboren sei.! Zehn Jahre s p~tcr, nach dem 

amerikanischen Bürgerkrieg, w urde die US-Verfass un g ergä nzt , um die Drcd Scoll­
Entscheidung aufzuheben und um sic herz ustellen, daß die befreiten Sklaven und ihre 
Nachkommen für immer als Staatsbürger der Vereinigten Staaten mit allen Rechten 

von Staatsbürgern betrachtet werden würden. D er erste Satz des Vier7.ehnten 
AmendlOents bestimmt: ., Alle diejenigen, die in den Vereinigten Staaten geboren 

oder eingeb ürgert lind ihrer Hoheitsgewalt unterworfen sind, ,ind Bürger der Ver­

einigten Staaten und des Staates , in dem sie ihren Wohnsitz haben.« Die Formldic 
rtIng ., ihrer Hoheitsgewa lt unterworfen « öffnet d ie Tür für einige Ausnahmen von 

der Regel. Die tradition elle juristische Aus legung kennt hier vier Kategorien: Die 

drei von England geer bten Commo n La w-A usnahmen beziehen sich auf Kinder (a) 

von ausländischen Diplomaten , (b) die auf s taadidlen Schiffen fremder Mächte (wie 

7.. R. Kriegsschiffen) innerhalb der Hoheitsgewässer geboren werden, und (c) die von 

Frauen geboren werden, die eine einmarschierende Armee begleiten. Die USA füg­
ten noch eine weitere Ausnahme hinzu: Kinder bestimmter indiani scher Stämme:1 

Diese Ausnahme wurde in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts dmch Gesetz 

beseitigt. 
Wenn man von dieser Ausnahme einmal abs icht, war das Ziel der verL1ssun gs rec.ht. 

lichen Verankerung der Ius soli-Regel, daß man sich davor hüten wollte, die U .S.­

Bevölkerung aufgrund von Abstammung in eine übergeordnete Kategorie von Bür­

gern und in eine untergeordnete Kategori e von Untertanen einzuteilen . Dieses Ziel 

wurde noch deutlicher in den neun zigcr Jahren des letzten Jahrhunderts , als der erSte 
Konflikt zwischen dem [us soli und der Einwanderungspolitik aufbrach. Damal s 

ve rsuch" di e amerikanische Regierung aus rass istisc hen und ökonomischen 'VIoti­

ve n, die Einwanderung von Chinesen z u verhindern. Die Regierung ve rtrat den 

Standpunkt, daß Kinder von Chinesen, die in den USA ge boren w urden, keine 

Staatsbürger se ien, weil die USA niemals chinesische Bürger hätte haben wollen. Der 

Supreme COurt wies dieses Argument zurück. Der Wortlaut der Verfassung und die 
Entstehungsgeschichte seien kl ar: Obwohl man die Chinesen daran hindern könne, 

überhaupt in die USA einzureisen, seien doch, nach deren legaler Einrei se, ihre 

Kind er und de ren Nachkommen ab ihrer Geburt Staatsangehörige der Vereinigten 

Staaten. l So w uchs z un ächst die eh inesiseh-amerikanisehe und später die japanisch­

am erikan iscbe Bevö lkerung trOtz einer rassistisc.hen Einwanderungspolitik der Bun­

desregierung. 

Obwohl ein wich,iger Anfangspunkt, ist die Garantie der Staatsangehörigkei t oft 

kein au sreichendes Mittel, um rechtlichen Schutz zu gewähren. Die Staatsangehörig­

keit schützt zwar die Einwohner vOr der dauerhaften Drohung der Auswei sung und 

schließt ihre Diskriminierung mit der Begrü ndung. Jaß sie nicht wirklich Mitglieder 

der Gesellschaft seien, aus. Eine feindli ch gesinnte Gesellschaft kann sie aber auf­

grund oder trOtz Gesetzes immer noch zu Bürgern zweiter Klasse degradieren. Die 

Geschichte der USA kennt genügend traurige Beispiele dafür. Die Staatsangehörig­

keit der Afro-Amerikaner wurde nach ei ner kurz.en Dekade der Experimente für fa st 

ein ganzes Jahrhundert z u einer bloßen Worthülse. Die Staatsangehörigkeit der japa-

) Swtt v. Sandford . 60 US ( ' 9 How.) J9J ( ,85 7). 
4 EJk v . Wdktns, III US 94 (IS8; ). Tat53C hl ich betrar diese vie rte Au~nJhm~ nlChl den StatuS" der ~(.1'l ts;ln ­

gehongk(·j t (naIJo n ... li ty), S(lndern dil' StaJu burgerscl1Jfl (CIl IZC:llSlup). Die In J L;\I1\:rs lallll lt' wurden :tl s 
&l'trCllIl{ C' pü liti:.('ht Ges-clls hafH.·u untt'r dt:m kololll :l len Schirm d(" USA bi..'handC'h. Somit war Hl d~n 
USA d:.s Vcrh:'dt l1 J5 vo n Cilii'.cnshlp und 1l:lllomt ll l Y gcnnu umgC'kchtt W ie In der llundcs-rcpubhk: In der 
Bundcsrcpubhk glbl C$ SI:.:mburg ... r (die Sl:'lIusdcUlschcn). dlc keUlt Su acs:logehong:cn Sind; In den USA 
Sind :. Ilc Staatsburg.(' r St-aa u;,\r\l;dlOol;e, "ber einig ... Slaat-sJngehorige !lllld keme Sla3tsburgcr, 
U nll cd SI:'ItCS ... . Wo nl--: Klm Ark, 169 S 6.1') (1 898), 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-4-439 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:12:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1995-4-439


nisch-stämmigen Amerikaner schützte diese nicht vor einer Inrernierung an der Seite 

ihrer Eltern während des 2 . Weltkrieges. Trotzdem enthält die Staatsangehörigkeit 
ein Handlungspotential durch die mit ihr verbundene Möglichkeit der Teilnahme an 

Wahlen, am Staats- und Militärdienst, und das soz iale Ansehen , das diese Tätigkeiten 

mit sich bringen. 6 

I/. Illegale Einwanderer und ihre Kinder in den USA 

Das U.S.-Staatsangehörigkeitsrecht besteht aus einem gemischten System vOn lus 
soli und Tus sanguinis. Für die Vereinigten Staaten bedeutet das Ius soli nicht, daß 

nur Personen, die in den USA ~cboren sind, Staatsangehörige sein können. Es be­
deutet, daß jedem, der in den USA geboren wird, das Recht zustehen soll, Staatsan­

gehöriger 7-U werden. Unter bestimmten Bedingungen vergibt die USA die 
Staatsangehörigkeit auch an Kinder, die von U.S.-Bürgern außerhalb der Vereinigten 

Staaten geboren werden. Die Vorschriften dafür haben sich im Laufe von zwei Jah r­
hunderten ge:indert. Die gegenwärtige Regelung besagt, daß der Elternteil mit 
U .s.-Staatsangehörigkeit vor der Geburt des Kindes in den Vereinigten Staaten ge­
lebt haben muß. Diese Bestimmung verhindert, daß durch endlose Vererbung ganze 

Familien, di e in Übersee leben und die, bis auf einige entfernte Vorfahren, keine 
wirkliche Verbindung mehr mit den USA haben, die U.S.-Staatsangehörigkeit behal­

ten . Somit hat das Jus sanguini s in den Vereinigten Staaten eine andere Funktion als 
in einige n anderen Ländern - es bew,lhrt die Einheit der StaatSangehörigkeit inner­
halb einer Familie für jeweils eine Generation. Es schafft kein ethnisches oder 

rassisches Kriteri um für die Zugehörigkeit zu einer Cesellschaft. 
Die Begründung des Jus so li -Prinzips iSt pragmatisch. Es sorgt für ein klares Krite­
rium, um Personen die Staatsa ngehörigkeit zu garantieren, die voraussichtlich in dem 

Land leben werden und die des halb Rechte zum Schutz und zur Mitbestimmung 
benötigen. Indem die Staatsan gehörigkeit ab der Geburt gewährt wird, ist gewähr­
leistet, daß Kinder mit dem sicheren Wissen um ihren Status aufwachsen und sich mit 

dem Land identifizieren. In Jen USA wird aufgrund der Groß;oügigkeit der Verfas­
sungsbestimmungen die Ius soli-Staatsangehörigkeit auch den Kindern von auslän­
dischen Einwohnern, von ausländischen Studenten oder Touristen und sogar von 
illegalen Ausländern garantiert. 

Ocr Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Kinder illega ler Ausländer hat in den 
letzten Jahren Kritik hervorgerufen, die im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Beunruhigung über die illegale Einwanderung steht. ' 98 5 veröffentlichten zwe i Pro­
fessoren der Yale University ein Buch, in dem sie eine Reinterpretarion der U.S.­
Verfassung forderten. Das Vierzehnte Amendment solle nur Kindern vOn V .S.-Bü r­

gern oder ausländischen Einwohnern die Staatsangehörigkeit garantieren, nicht aber 
den Kindern von vorübergehenden Besuchern und illegalen Ausländern.' Ihr Argu­

ment für eine Neuinterpretatio n der Verfassung hat nicht viele Leute überzeugt" ihre 

($ Den F. l'fahrun gtn In den USA und .tndcrswo :t.ufoICC' hJl1 dt'n das Fehlen der Sl:l:lIsongchongkt'il nicht 
unbedingt dLt' Tl'ihlhmC' .1n Wahlt'n bzw. den StU.b ~ oder MllLtardjl'I'I ~ L, obwohl dies oil der Fall war. 

leile Gera ld L. Neuln ;m, .. W", afC th\.' pcoplc- : Allen Suffr:.gl· HI ' l'rm:m and Amcrlcan Pt'rSpt'CILVC, L 3 
Nlichlgan Journal of Intcrn:lIion,ll L:\w 2S ~) (1 992). 

7 Pc:tcr H. Schuck & Rogers M. Smlth. Cillunsilip WifhoUl Cons('nt : rJlq; JI Ahens in {he Amencan Polay 

( 1985)' 
8 Zur KritIk: Ger'ald L Nc.:uman . Back (0 Dn'd Scon ?, 24 S;tn DZC!I:;Q Lnv Re,,'il'w 485 (198 ,); Joscph 

H. ~ n·n::; . Who Belongs? Th('on:lIcal .1nd ugal QucSlions abour Binh nghl Cillzenshlp m th c Un ll~d 

44/ 
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politischen Argumente haben jedoch einige Politiker, insbesondere aus Kalifornien, 
beeindruckt und w Verfassungsergänzungen inspiriert, die denselben Effekt haben 

würden. 
Die Kontroverse üb er die Groß~ügigkeit der Ius soli-Regelung in den USA mag 
aufschlußreich sein; für ein deutsches Publikum dürfte jedoch di,· Tatsache am ;nter­
essantesten sein, daß es keine Kontroverse über die Staatsangehörigkeit VOn Kindern 
ausländischer Einwohner gibt. Nicht einmal hinsichtlich der Staatsangehörigkeit von 

Kindern ausländischer Touristen wird gestritten - die Yale-Professoren waren ledig­
lich aus theoretischen Erwägungen dagegen , und einige der vorgeschlagenen Verfas­
sungsergänzungen würden diese Regelung gar nicht ändern. Die eigentliche 
Auseinandersetzung entzündet sich an der Frage. ob man davon ausgehen kann, daß 
Kinder von illegalen Ausländern wahrscheinlich im Land bleiben werden. 
Um diese Auseinandersetwng Z.u verstehen, muß man die Realitäten des Ausländer­
rechts kennen. Man muß die Berichte über mexikanisehe Frauen in Betracht ziehen, 
die sich in den letz.tcn Stunden ihrer Schwangerschaft über die Grenze mühen, um 
ihren K.indern die U.S.-Staatsangehörigkeit zu sichern, und dann wieder nach Me­
xiko zurückkehren.; Betrachtet man diesen Einzelfall isoliert, so ist schwer einzuse­
hen, warum man einem Säugling, der lediglich seine ersten Tage in Texas verbracht 
hat, die U.S.-Staa tsangehörigkeit \-erleihen soll. Verglichen mit anderen, in Texas 

geborenen Säuglingen mag es eine Ungleichbehandlung bedeuten, diesem Säugling 
die Staatsangehörigkeit aufgrund seiner zufälligen Herkunft, über di e er keine Kon­
trolle hat, vorzuenthalten. Andererseits ist der Ort der Geburt gleichermaßen 
zufällig und entzieht sich der Best.immungsmacht des Säuglings. Wenn man die fun­
damentale Ungleichheit a.kzeptiert. die darin bes teht. daß Kinder. die von mexikani­
sehen Eltern in Mexiko geboren werden. von den Vereinigten Staaten ausgeschlossen 
werden können, wird die StaatS<lngehöri gkeit aus der Perspektive des Säuglings im­
mer eine Sache von Glück oder Unglück se in. 
Würden aUe Kinder von illegalen Ausländern die Vereinigten Staaten in einem frühen 
Alter verlassen. entweder weil ihre Eltern freiwiUig gehen oder ausgewiesen werden, 
gäbe es keine Notwendigkeit, ihnen die Ius soli-Staatsangehörigkeit zu verleihen. 
Das jedoch ist reine Phantasie. Die Vereinigten Staaten besitzen lange, oftmals 
«hwer zu kontrollierende Grenzen, eine höchst vielfältige legale Bevölkerung, länd­

liche und urbane Gegenden mit wenig Polizei präsenz und kein EinwohnermeIdesy­
stem, wie es in europäischen Ländern üblich iSt. Die Einw~nderungsbehörde h~t 
große Schwierigkeiten. illegale Einwanderer zu identifizieren und diese schnell ab­
zuschieben. Oft macht man sich noch nicht einmal die Mühe. sie iiberhaupt 
auszuweisen. weil die Kapazitäten besser darauf verwendet werden, wirkliche Kri­
minelle auszuweisen. Ähnliche Probleme hat die Behörde damit, Ausländer auszu­
weise n, die legal als Besucher einreisen und dann die Dauer ihrer Visa überschreiten. 

Eine Studie schätzt, daß 1992 im Los Angeles County 700000 illegale Ausländer und 
250000 Kind er nlit Staatsangehörigkeit, aber mit illegalen ausländischen Müttern 
lebten '0. Eine frühere Studie kam zu dem Ergebnis, daß landes weit im Jahr '980-8, 

Stau's, 37 Umversity ofToronto Law Journal41 } ( 1987): Davld A .Martln, Mem bcrs hlp and Conscm : 
Abslr~cl or Org:mu:? 11 Yalc ]oum:\ l of Int ~rn;llIonaJ Law 178 (1 , 85 ). 

9 Siehe Mall MoffcH. Border Mldwlves Brmg Baby Boom toSouth Texas , Wall $. n .. ·c tJournal 16. Oktober 
'991, Seite I. 

10 Los Angcles County. Intcm:1 1 \'rv ll"'~ Department. Inl paC[ of U ndocumenlcd Pc-rsons :::md Other Im­
mlgr:m ts on Costs Re venuc:s :lOcI Sero'lees in Los Angeles Co unty I S. 13 ( 1 99~). Die Sc:halzung der Kinder 
mit SU3Lungchongkcll b"lS ltrt auf der Anwt::ndung eines FruchlbJrkclISmultLpll b lo rS auf die Z;\hl der 
undokumcn lu~nen F rJ\ll'n , 
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75000 Kinder von illegalen ausländischen Müttern geboren w urden". Eine Unter­

suchung der landesweiten Kosten der Bundessozialhilfe (Aid tO Fami li es with 

Dependant Children - AFDC) für Kinder mit Staatsangehörigkeit von illegalen aus­

ländischen Eltern schätzte, d.ß 103000 Haushalte mit mindestens einern illegalen 

Elternteil und 89000 Haushalte, in den en beide Eltern illegal im Land e waren, diese 

unterstützung im Jahr '992 bezogen". In einem Amnestie-Programm von 1986 

gewährte die Einwanderungsbehörde über, ,2 Millionen Ausländern, die illegal in 

die Vereinigten Staaten eingewandert waren und fünf Jahre lang illegal dort gelebt 

hatten, und über 250000, die legal eingereist waren und die Dauer ihres Visas um 

fünf Jahre überschritten hatten , einen legalen Status'). Eine stati.stische Analyse der 

Volkszählung von 1980 ergab, daß mehr als 500000 illegale Einwanderer seit über 

zehn Jahren im Land gelebt hatten. Meh.r als weitere 500000 waren schon seit erwa 

sechs bis zehn J ahren im Land". Dabei sind diejenigen Ausländer nicht mirgerech­

net, die bei der Volksz.iihlung nicht mitgez.:ih.lt wurden. Gegenwärtige Schätzungen 

der Zahl der unregistrierten AusLinder landes\Veit überschreiren drei Millionen bei 

einem Zuwachs von zwei- bis dreihunderttausend jährlieh." 

Vor diesem Hintergrund kann man nicht davon ausgehen, daß Kinder ill ega ler aus­

ländischer Elrern unverzüglich abgeschoben werden würden, wenn sie keine Staars­

angehörigen wären. Viele von ihnen würden auf lange Zeir oder rür immer in den 

Vereinigten sraaten bleiben. Die Bundesregierung hat weder die Möglicllkeiten noch 

die Absichr, alle diese harmlosen Kinder, deren Eltern illegal eingewandert sind, 

auszuweisen. Die entscheidende Fra~c ist also, was mit diesen Kindern geschiehe. 

Die oben genannten Yale-Professoren haben eine Reihe von politiscllen Nachteilen 

benannt, die das Geburtsrecht auf staotsangehörigkeir für Kinder von illegalen Aus­

ländern mit sich bringr, und die Befürwoner einer V~rfass ungsergänzung haben ihre 

Argumenrarion aufgegriffen .'6 Erstens führe es zu einem ungewollren Zuwachs des 

Staats volks. Diesen halten sie aufgrund ihrer polirischen Philoso phie für unerträg­

lich. Außerdem würden dadurch Einwanderungskontingente aufgebraucht, di e bes­

ser zugeteilt werden könnten. Ferner schüre diese Praxis Ressentiments in der 

Bevöl kcrung gegen Einwanderung generell. Weiterhin srellren diese uneingclade­

nen sraatsangehörigen eine finanzielle Belastung für di e Narion, die Bundesst.laten 

und Kommunen dar, vor allen Dingen in Bereichen w ie Erziehung, medizinische 

Versorgung, Wohnungsba u und Sozialhilfe. Darüberhinaus erleichtere die Gebun 

von Kindern, die die staatsangehörigkeir crhalren, ihren illega l in den USA lebenden 
Eltern, in den Vereinigten Staaten zu bleiben . Und schließlich ergebe sich daraus 

insgesamt ein Anreiz zur illegalen Einwanderung. 

11 Su::hc Schuck &. Smuh {r n, 7). '5 6 n. 17. Diese Zahl baSIi:rl duf einer Ex!rapol;lliol1 der In den Los Ang,c1es 
County Krankenh:lUscrn ;'luf~cze lc hncum G e.burten. 

I z SldH: UllJtcd 't::lte.5 Gcn~r.ll I\c \';(1untJn~ OHH;C:. Bcndi, .. for lIIegal AlJens : Some Pr-ogram COS[S 10-
CrcUlIlg, But Tot.11 Cons Unknown (199 }} (lc sunlo ny btfort ,be T.lsk Orte On I1Jeg31 (mnllgratlon . 
RCPllbl1C';l.!'l l{ c$(öl n:h om nllllec, HO\l $( or Rcp rc.sC'n l:\tlves. GAOrr-HRD-9J- J 3) ; P nViitc: COlllnlUflIca· 

I lon fr(.~m Andn'w Shc.:mH, Ccntr.J1 An.:ountillg Office=: {c::o mpuH:r ru ns on whleh tht! {c:;:tilllony W.l~ 
b:lscd) Die GAO",Zlh1cn w:trcn 1°3 146 bl,w . 89 HO. DIt~ gesch:H7. (Cn GCS<lmrkost('o fur den Bund, dte 
L;mJ,'r und die Komnlunen fur dlc 103 14 6 H:l.ushOl I~ 1.:' behefen Sich auf S 479 Mtlilonen. 

I.} Sich\.' US Depc. o f j uStl cC' , 11111l'II I:ir.3fIOIl an o N:uurall7..ltlOn Service, 1991 SlatlSlIGl.1 Ycarbook of .. he 
Imnl1 l;r.l (I( )O ~md Natur.1I!;/ .. 1tIOIl ~r\l(ce ) 7 (1 991), Das Legahsierungsprogrnnl.lll wlJ rde Im o\'c lllbcr 
19S6 erll1ssen und edol'den~ l'lnen d ;lU crh~r .. t:n un gL·st'tl.h r;:h en St.1tUS seLt dem I.J.mu;ar 198.1 . 

14 Roben \'(f;n fcn &. Jd frc)' S. Pl cl, /I. Cou nt 0 {he Uncourll :.1 bJ e: E Sllm :l.l('.s of Undunllnmttd Ahem in 
the 1980 UIlHeJ $t:nes ~cm.u.$ . 24 O('mography .)7 ) . JS"l ( 1987). 

I S SlC'he G~tler:d l\cco unung Of ler, Illegal Ah-tns: As~cs~lng E.:;tLma t.C'~ o f ·inanCt31 Burden o n C:tllforOla }. 
~r lO ( 1994) (Die SehJt7.~lngen der Em wandenmgsbchorde und Jn Volk$z:lhlun ~sbehQrd e \'arheren 7. \"\·j ­

seil en ) ,4 lind ) ,8 Mtlhonen iur 1.9.91) . 
16 Siche Sc,huck & Smnh {Fn. 7}, 110· 14 ; '39 Congre:;;::; ion:l l re.(ord H l oo S-06 (dai ly cd. Milr·3. 1991) 

(Belllcrkungen d c...~ Rep, G~II~ly . der Schock und Sm it h ZLlil'rl u l,d Ih r Buc:h in l-lnge p;lraphr~slcr(). 
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444 Bevor man diese Thesen weiter diskutiert, verdienen gegenüber der bundesdeutschen 

Debatte zwei Punkte Beachtung: Erstens kommen die meisten dieser Nachteile nicht 

zum tragen in bezug auf die Staatsangehörigkeit der Kinder ausländischer Einwoh­
ner, die legal in den Vereinigten Staaten leben. Und zweitens ergeben sich aus der 

doppelten Staatsangehörigkeit kaum Probleme. Das liegt zum Teil an unserer langen 

Erfahrung mit der Institution der doppelten Staatsangehörigkeit, die auf dem Unter­

schied unseres Staatsangehöngkeitsrecllls von dem anderer Länder beruht und zum 

Teil an Divergenzen in anderen Rechtsbereichen. So machen etwa die amerikani­

schen Regeln des internationalen Privatrechts gewöhnlich den Wohnort und nicht 
die Staatsangehörigkeit zum entscheidenden Bezugspunkt dafür, welches Recht an­

gewendet wird. Für dauerhaft ansässige Ausländer gilt also hinsichtlich der anzu­

wendenden Rechtsordnung das gleiche wie für Einwohner mit doppelter Staatsange­

hörigkeit. Das Recht der USA erlaubt es im übrigen, auch ausländische Einwohner 

zum Militärdienst einzuziehen, was zu miteinander unvereinbaren Rechtspflichtcn 
und zu einer doppelten Wehrpilicht sowohl für Einwohner mit unbefristetem Auf­

enthaltsrecht (permanent residents) als auch für Bürger mit doppelter Staatsangehö­
rigkeit führen kann. 

Es t;ibt zwei Bereiche, in denen die doppelrc Staatsangehörigkeit schwerwiegende 

Probleme mit sich bringen kann: Einmal kann sie zu tragischen Konflikten führen, 

wenn Krieg zwischen den beiden Ländern ausbricht. Diese Gelegenheiten sind sel­
ten, aber wenn es dazu kommt, sind die Probleme ernsthaft. Zweitens kann die 
doppelte Staatsangehörigkeit von Kindern von Ausländern zu einem Dilemma füh­

ren, wenn es angebracht erscheint, ihre Eltern aus7,lIwcisen. Diese Situation zwingt 

die USA dazu, zwischen drei Werten zu entscheiden, die nicht gleichzeitig geschützt 

werden können: zum einen die Durchsetzung des Ausländerrechts, zum anderen die 
Einheit der Familie und drillens das Recht von Staatsangehörigen, in den Vereinigten 

Staaten bleiben zu dürfen. Die übliche Antwort der Vereinigten Staaten lautet, daß 

die Staatsangehörigkeit der Kinder kein Hindernis für die Ausweisung der Eltern ist, 

die wählen können, ob sie ihr Kind mitnehmen oder zurücklassen wollen. In unty­

pischen Fällen kann die Behörde den Eltern erlauben, zu bleiben, um eine extreme 

Härte für das Kind zu vermeiden. Werden die Eltern ausgewiesen und nehmen sie 

ihre Kinder mit, können diese als U.S.-Staatsangehörige jederzeit zurückkehren. 
Die Frage, ob die finanziellen Belastungen in Bereichen wie Erziehung, medizinische 

Versorgung, Wohnen und Sozialhilfe, die aus der Ius soli-Staatsangehörigkeit resul­

tieren, in i.hrer Summe die Vorteile überwiegen, ist Gq!;enstand einer anhaltenden 

Kontroverse. '7 Unglücklicherweise ist die gegenwärtige Politik davon überschattet, 

daß die Bundes regierung, relativ zu Jen Leistungen, die sie erbringt, disproportional 

mehr Einkünfte durch die illegalen Einwanderer hat als die Bundesstaaten. Zur glei­
chen Zeit hat die Bundesregierung der USA, anders als die der Bundesrepub.lik, die 

exklusive Befugnis, die Einwanderung zu kontrollieren, während die Bundesstaaten 

keinen direkten Einfluß darauf haben. 
Der Ärger über die Kosten der il.iegalen Einwanderung hat zu den unwürdigen 

Ereignissen des Herbstes {994 in Kalifornien geführt, dem Staat mit der größten 

Anzahl illegaler Einwanderer. Mit aktiver Unterstützung Jes Gouverneurs von Ka­

lifornien wurde per Referendum ein Gesetz (»Proposition 187") verabschiedet, 

obwohl man sich der Tatsache bewußt war, daß es in weiten Teilen gegen Bundesge-

17 Vgl. WaYllc A. Cornthus, Leo R. Ch:ivc7. & Jorge.- G. C:titr() , Mc: xit.J.n Immigmn!:$ in Southern CalifQrnin: 
l\ SU1l11lury of Current KnowlC'd gc. 1981 , S. ~ )-68: Schuck & Smlth (Fn. 7). S. (1); PClcr L. RClcll. Jun s­
prudentlal TraditIo n and UnJo(umentcd Allen Ell lldemrots. 6 Georgclö wn Immigration Journal I 

(1991); Ocborah SOnt-:tJ.;, Ill c g~d Alien,s P Ul Unevcn Load on S' ~ tes, 5tudy Says, N. Y. TImes, r). Septem­
ber 1994, S. A 14· 
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setze oder die Bundesverfassung verstößt. Proposition [87 verlangt, daß Staats- und 
Gemeindebedienstete den Einwanderungsstatus aller verhafteten Personen kontrol­

lieren. Auch Bewerber für öffentliche Sozialleistungen, medizinische Versorgung 
(die Notfallversorgung ausgenommen), Schulkinder an öffentlichen Schulen und 

Studenten an öffentlichen Colleges und Universitäten sollen überprüft werden. 

Wenn die Beamten annehmen, sie haben es bci einem Bewerber mit einem illegalen 
Einwanderer zu tun, müssen sie ihm diese Leistungen verweigern und ihn bei der 
Einwanderungsbehörde melden. Was die Kinder in öffentlichen Schulen anbelangt, 

verstößt dies gegen die U.S.-Verfassung gemäß der Interpretation des U.S. Supreme 
Court in einem eindeutigen Präzcdenzfall von [982'8 Die Verfechter der Proposi­
tion 187 wußten dies und hofften, den Supreme Court davon überzeugen zu können, 

diese Entscheidung aufzuheben. Während sich der Großteil der Proposition [87 

gegen illegale Ausländer generell richtet, haben zwei Aspekte dieses Gesetzes direkt 
mit Kindern illegaler ausländischer Eltern, die die US-Staatsangehörigkeit besitzen, 
zu tun. Erstens verlangt es, daß die öffentlichen Schulen nicht nur den Einwande­
rungsstatus der Kinder feststellen, die die Schule besuchen, sondern auch den der 

Eltern. Auch diese müssen dann, wenn es sich um illegale Ausländer handelt, der 

Einwanderungsbehörde gemeldet werden. Diese Bestimmung dürfte wahrscheinlich 
aufgrund einer Verletzung des Bundesdatenschurzgesetzes im Erzii.::hungswesen 

rechtswidrig sein. Auf einer fundamentaleren Ebene stellt si@ eine Attacke auf die 
Rechte der Schulkinder als Staatsangehörige dar. 

Zweitens schafft Proposition 187 alle vom Bundesstaat finanzierten ärztlichen Ver­

sorgungsprogramme (mit Ausnahme der Notfallversorgung) für illegale Ausländer 
ab, inklusive der pränatalen Behandlung von Frauen, die bald U.5.-Staatsangehörige 
gebären werden. Die Untergeriehte haben fast alle Aspekte dieser Verordnung einst­
weilen außer kraft gesetzt, einschließlich dieser beiden Bestimmungen. Der Rechts­
streit wird vermutlich noch jahrelang andauern. 

Der Erlaß der Proposition 187 illustriert die Schwierigkeiten eines föderalen Sy­

stems, in dem eine Trennung der Zuständigkeiten besteht zwischen denjenigen 
Instanzen, die über die F.inwanderungspolitik bestimmen, und denen, die für die 
S07.ialpolitik gegenüber den Immigranten zuständig sind. Anders als in der Bundes­
republik besitzen in den Vereinigten Staaten die Bundesstaaten keine gesetzlichen 
Befugnisse bei der Durchserzung der Einwanderungsgesetze. Das führt zu einer 
einheitlichen Einwanderuogspolirik, aber manchmal auch zur Unzufriedenheit be­

stimmter Staaten wegen der Großzügigkeit der Bundespolitik und zu Versuchen, 
gegen Ausländer vorzugehen, die immigrieren dürfen oder die von der Bundesregie­
rung nicht abgeschoben werden (wie in der Proposition 187). 

IlJ. Reform des Staatsangehärigkeitsrechts in der BRD? 

Welche Relevanz hat all dies für die Debatte über die doppelte Staatsangehörigkeit in 
der Bundesrepublik' Das wichtigste Prinzip der Ius soli-Regelung in den USA, daß 

man die permanent ansässige Bevölkerung nicht aufspalten will in eine durch Ab­
stammung erzeugte Kategorie von übergeordneten Bürgern und eine Kategorie von 
untergeordneten Untertanen, scheint auch für die Bundesrepublik Sinn zu machen. 
Die Frage steLlt sich auch hier, wie man dieses verhindern kann. 
Eine Ius soli-Regelung in ihrer vollen amerikanischen Großzügigkeit wäre hier nicht 

18 Plylcr v. Doc, 457 US 202 (1911:2). 
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empfehlenswe rt. Der automat ische Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Kinder 

illegaler Ausländer führt ""u ei ner Aufspaltung des Aufenthaltsst.tus innerhalb eincr 
Familie - eine Konsequen2. deren rechtliche Problematik angesichts des Grundsat­

zes der Einheit der Familie nach dem Grundgesetz und der Europäischen Menschen­

rechtskonvention noch schär fer ins Blickfeld rückt. Die Durchsetzung der Auslän­
dergeset2e in der Bundesre publik leidet anscheinend nicht unter den gleichen 

Schwierigkeiten wie in den Vereinigten Staaten. Daher ist es nicht sehr wahrschein­

lich . daß mehrere Generationen von illegalen Ausländern im Land leben. Unter 

dieser Bedingung könnte das Ziel der Ius soli-Regelung dadurch verwirklicht wer­
den. daß man die Berechtigung für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

durch Geburt VOm Ausländcrgesetz -Status der Eltern in dem Sinne abhängig macht. 

daß er Kindern von ~>permanent residents « automatisch zukommt. 
Die Struktur des deutschen Ausländergesetzes macht es schwierig. die Gruppe von 

Ausländern LU identifizieren. die Teil der permanent ansässigen Bevölkerung werden 
wird. Anders als in den USA. wo die Basi,entscheidung, ob einem Ausländer der 

dauerhafte Aufenthalt gestattet ist. ganz am Anfang getroffen wird. müssen Auslän­

der in der Bundesrepublik eine Serie vOn rechtlichen Positionen durchlaufen. bevor 

sie den am besten gesicherten Status der Aufenthal ts berechtigung erreichen. 

Idealerweise sollte eine Ius soli-Regelung klar und deutlich sei n. Sie sollte es Kindern 
erlauben, in Sicherheit eine lokale Identität 2U entwickeln. Sie sollte der Regierung 

nicht die Möglichkeit eröffnen. sich mit Hilfe der Ausländerbehö rden aus der Ver­

antwortung zu 'tehlen. Die extreme Groß2ügigkeit der U.S.-Regel hat zumindest 

den Vorteil der Klarheit. Eine angemessene Ius soli-Regelung für Deutsc hland 2U 

finden. ist ein schwierigeres technisches Problem. 

Eine wirkliche Tus soli-Staatsangehörigkeit würde die Möglichkeit der Mehrstaatig­

keit eröffnen. Das sollte nicht schockieren. da deutsche Staatsangehörige. die ihre 

Staatsangehörigkeit aufgrund des Ius sanguinis geerbt haben , jetzt schon die Mög­
lichkeit haben . mehrere Staatsangehörigkeiten zu besitzen . Sie können andere Staats­

angehörigkeiten von ihren Eltern erben. wenn diese noch eine andere Staatsangehö­

rigkeit als die deutsche besitzen. sie können die US-Staatsangehörigkeit al,fgrund des 

Tu, soli erwerben. wenn sie zu einem Zeitpunkt geboren werden. da ihre Murrer die 

Vereinigten Staaten besucht. und wenn sie älter sind. können sie in bestimmten Län­

dern eingebürgert werden und gleichzeitig ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 

belassen. Sie können also eine neue Staatsangehörigkeit erwerben. ohne die alte zu 

verlieren". Darüberhinaus können Aussiedler alle Rechte eines deutschen Staatsan­

gehörigen erwerben. ohne aufgefordert zu werden, ihre frühere Staatsangehörigkeit 
aufzugeben. Somit gibt es innerhalb des deutschen Rechtssystems keine prinzipielle 

Ablehnung der Mehrstaatigkeit. 

Die Nachteile der Mehrstaatigkeit haben eher praktische Bedeutung. Mehrstaatig­

keit kann 2U juristischen Komplikationen führen und der Grund für tragische 

Konflikte im unwah.rscheinlichen Fall eines Krieges sein. Diese realen Nachteile 
wirken sich. wie oben bemerkt. aufgrund der unterschiedlichen Strukturen des Pri­

vatrechts und des Wehrpflichtrechts im deutschen Rechtssystem stärker aus als im 

amerikanischen. Mehrstaatigkeit kann außerdem zu einer Identifikation mit 2wei 

oder mehreren verschiedenen Gesellschaften führen. [n Zeiten ohne Kriege ist nicht 

sicher, ob dies wirklich von Nachteil ist. Schließlich hätte es für die Bundesrepublik 

auch Vorteile. insbesondere in bezug auf den internationalen Handel und die Erzie­

hung. 

19 § .q RuStAG; ßC-:lChlUng verd len( die Modif17~lc ruog durch da~ Ubercmkommen uber dl(, Vtningcrung 
d.;:r Mchrsla:u igkeit und uber die Wehrpflicht VOn Mehr:st.aatern vom 6. 5· 196). 
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Darüberhinaus haben einige Autoren gegen die Einfühnlng jedweder Form der Ius 

soli-Staatsangehörigkeit damit argumentiert, daß dies den einheitlichen Charakter 

der deutschen O\[ation verändern würde, der sich bisher durch das ethnische Abstam­

mungsprin zi p des Ius sanguinis dcfiniert'o. Hierzu möchte ich mich auf die Bemer­

kung beschränken, daß ei n Staat, der sein Volk wi.rklich nur aufgrund der ethnischen 

Abstammung als solches definiert, sehr restriktiv mit Einbürgerungen umgehen 

müßte . Sind Ausländer einer unterschiedlichen Ethnizität erst einmal eingebürgert, 

reproduziert das Tus sanguinis ein ethnisch heterogenes Volk. Der Staat kann dieses 

nur verhindern, indem er die eingebürgerten Staatsbürger und ihre Nachkommen als 

Bürger zweiter Klasse betrachtet. Die Bundesrepublik hat ihr Staatsvolk schon durch 

die Arbeitsimmigration sowie ihre Asyl- und Einbürgerungspolitik neu definiert. In 

einer solchen Situation übernimmt das lus sanguinis seine wahre Aufgabe als inte­

grierendes Mittel, das dazu dient, die Einheit der Familie zu bewahren, anstatt als 

ausgrenzendes Werkzeug die ethnische Einheit zu sichern. Die Annahme einer Form 

des Ius soli würde der bereits existierenden ethnischen Heterogenität des deutsch en 

Volkes entsprechen. Ich denke nicht, daß man dies ernsthaft als Nachteil werten 

kann. 

Einer Möglichkeit der sozialen und politischen Integration von Nicht-EG-Auslän­

dern hat sich die Bundesrepublik bereits vorenthalten: das Ausländerwahl recht. Das 

Wahlrecht für Ausländer hätte in den letz ten Jahren vielleiebt zu einer nützlichen 

Disziplinienlng von Politikern dienen können, die sich einer übertriebenen Rhetorik 

in der Debatte um die Reform des Asylrechts bedienten. Aber die Gegner des Wahl­

rechts für Ausländer haben es geschafft, das Bundesverfassungsgericht zu der 

Annahme einer restriktiven Interpretation des Vol kssouverän itätspri nzips zu brin­

gen". Im Anschluß daran wurde das Grundgesetz gerade soweit ergänzt, daß es den 

Bestimmungen des Maastricht-Vertrages entspricht" . Damit ist auch dieser Weg ver­

baut. 

Es bleibt die Möglichkeit, ausländische Einwohner durch Einbürgerung 7.U Staatsan­

gehörigen zu machen, vorausgesetzt, sie geben ihre vorherige Staatsangehörigkeit 

auf. Seit langem notwendige Reformen des Einbürgerungsrechts wurden '990 und 

'99 3 gemacht. Die Statistiken belegen bis jetzt, daß diese Reformen nicht den nöti­

gen Effe kt gehabt hatten". Im Vergleich mit anderen Ländern und angesich" der 

sozialstrukturellen Gegebenheiten scheint die Einbürgerungsratc extrem niedrig zu 

bleiben. Als Hauptgrund hicrfür wurde die notwend ige Aufgabe der vorherigen 

Staatsangehörigkeit genannt. Wenn das stimmt, da.nn kann der Weg zur Einbürge­

rung nur dadurch erleichtert werden, daß man sich den Gründen für diese Zurück­

haltung, die vorherige Staatsangehörigkeit aufzugeben (von denen einige ökonomi­
seber Natur sind), zuwendet, oder indem man die Bedingungen, unter denen die 

Einbürgerung gewährt wird, erleichtert und die Mehrstaaügkeit akzepti ert. Womit 

wir wieder am Ausgangspunkt wären. 

Was die Einbürgerung angeht, ist der Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit 

eine der wenigen Bedingungen der Einbürgerung in den Vereinigten Staaten". Ge-

20 Siehe Ziemskc ZRl' '994 . 119; Blumenwll7. Zeitschrift Eur Polwk 1994, ~46 (mil :.tnrkl-m BC1.ug :lut" 
Zlcm.s:kc) ; QUl rtlsch Der Slur 1988. 481; sLt:he :1ußerde:m Uhlitz. Recht und Pohuk 1986, 143. 

21 Vgl. BVcrfG E 8),37; 8J, 60. 

u Siehe Art. 28 I Satz J GG. 
2} lk;udtraglc der Bundesreglrrung fur rue Belange der Auslander, Daten und Fakten z.ur Ausbl\dersirua~ 

tion '44·· ,1) (14.Aung. 199")· 
24 Die wesentllchen Krilcric.:n Eur d1 e J·:.nburgcrung In die Vereinigten Staaten sind u. a.: die Zula..ssung zum 

pt:mlanentCn Aufenlhalt In den Vereinigten Sra:lleni (un f Jahre dauerhafter Ans;\sslgkc lt (angemessen 
defin iert ); gUler mor~lis c h"r Ch.1Ir:Jkter; dLe FahLgkci t, Engl isch zu sprechen, 1.U lesen und zu schreiben; 
Kcnml1ls des .. We.'~e ntlichen. der US-aMlcnbni :.chtn GeschLchte und RcgicrungJfonn; Bekenntms Z u 

den Vcrbssungspnnzipien , der guten Ordlwng und dem Glu \:k dcr VcrclnLj;u'n St3.att:n und CI11 Schwur, 
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nauer gesagt: Die frühere Staatsangehörigkeit wird ni cht durch Entbindung von der 

vorherigen Staatsangehörigkeit, die der Zustimmung des betroffenen Staates bedarf, 

aufgehoben, sondern durch einen Eid. Ausländi sche Einwohner, die diesen Eid nicht 

leis ten waUen, können nicht eingebürgert werden. Es heißt, dies se i ei ner d er 

Gründe, wa.rum die Zahl der eingebürgerten Immigranten aus Mexiko gemessen an 

US-Standard s so beunruhigend gering sei". Aber die Nachteile des Au slä nder-Status 

sind nach einer Generation vergangen, weil ja die Kinder aufgrund des lus soli die 

US-Staatsangehö rigkeit erwerben. 

IV Anstelle einer Reform 

Für di e Bundesrepublik D eutschland ist eine provisorische Lösung vo rgeschlagen 

worden: ein Limitiertes, modifiziertes Ju s soli, die »Kinders taatsz ugehörigkeit«. Aus 

Presseberichten geht hervo r, daß man Kindern der dritten Generation eine proviso­

rische deutsche Staatsangehörigkeit geben möchte, wenn wenigstens ein Elternteil 

auch schon in der Bundes republik geboren w urd e und wenn beide Eltern vor der 

Geburt zehn Jahre in der Bundesrepublik gelebt haben. Die provisorische Staatsan­

gehörigkeit wird nur gewährt, wenn die Eltern sie vor dem zwölften G eburtstag des 

Kindes beantragen; sie endet mit dem neunzehnten Geburtstag des Kindes, wenn es 

nicht bi s dahi.n alle anderen Staatsangehö rigkei ten aufgegeben hat. 

Aus US-amerikanischer Perspektive ist eine provisorische Staatsangehörigkeit etwas 

ungewöhnlich, aber kein Widerspruch in sich. Ich weiß nicht, ob sich eine proviso­

rische Staatsangehörigkeit mit dem Grundgesetz verei nbaren läßt. Die Vereinigten 

Staaten haben selbst mit einer provisorischen Staatsangehörigkeit experimentiert, 

ironischerweise im Bereich des Ius sanguinis. Es War frühe r G esetz, daß ein Kind , 

das außerhalb der Vereinigten Staaren von US-Staatsan gehör igen geboren wurd e, 

von G eburt an US-Staatsangehöriger wa r, aber diese Staatsangehörigkeit verlor, 

wenn es nicht vor dem Erreichen eines bestimmten Alters (z. B. 28) in die Vereinigten 

Staaten 7.urückkehrte, um dort für eine bestimmte Anzahl von J ahren (z. B . 5) zu 

wonnen. Die Zahlen können so vage gelassen we rden, weil sie über die Jahre vari­

ierten. Der US Supreme Court hat diese Bestimmung bestätigt und sie mit der 

Verfassung für vereinbar erklärt, weil das lus ,anguinis nicht die im erSten Satz des 

Vierzehnten Amendments vo rgesehene Staatsangehörigkei tsregcl ung sei und deshalb 

größeren Raum für legis lat ive Regulierung biete als d ie Staatsangehörigkeit des lus 

soli und die Einbürgerung.'6 Inzwischen hat der Con~ress die Einschränkung, daß 

man in den USA gelebt haben mußte, ab~tschafft, und der Erwerh der Staatsbürger­

schaft aufgrund des lus sanguinis is t nun von Geb urt an dauerhaft. 

Die provisorische Staatsangehörigkeit scheint kei n optimales Mittel ·~u sein , um die 

soziale und politische Integration zu fördern, weil sie keine sichere Basis für ein Kind 

darstellt, um sich mit dem Land zu identifizieren und ein Leben dort zu planen. Es 

gibt außerdem Grund zur Befürchtung, daß ein Kind , dessen Staatsangehörigkeit 

provisorisch und unsicher ist, von Erwachsenen und andere n Kindern mit sicherer 

dcr die Treue' i'.U den Ver('mJ~t cn Staaten und die LQs losung VO ll allen b,shcngcn Tr(:ut:pflidltl'n zum 
Inhalt hat. 8 US Code §§ 141}. 1427. 1418 . Dlc ElObuq;crung gern aß dt:n ßc=~tlmmung.c n des Gc Sct'l.CS 

bedeutete immer einCIl gesetzlichen Anspruch fu r dl(~je lll g('n , du:, die spolflzlencn Kriurlcn crfullen. 
2S EIn<' Studie, di" von der EIOwl ndeTu ngs7 und ElIlbu rge.rungsbdlOrde durchgefuhn wurde, befand be· 

7. ugbch der Gruppe der InHnl~Tan tcn von 1977. d"ß )7.,,% aller Emwandcn::r, 3bl:T nur 15, 1'% der 
E inwanderer :tus MeXiko biS 1990 e lll ~cburgcrt \V.n en. Vgl 19') 1 S(,Hi,s l lcal YC':lrbook of fhe 11 S ( f-!n. 1 J) 
141. Andere: Studien kommen 'L U :lhnhchcn Ergebnissen. 

16 Rogen. v. Bellci, 1° 1 US 815 (197 1) . 
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deutsch er Staatsangehörigkeit als nicht völlig gleichwertig angesehen wird. Schließ­

lich ist aus US-amerikanischer Perspektive das Erforderni s, daß sich das Kind von 
seiner vo rherigen Staatsangehö rigkeit trennt, jedenfalls dann sehr fragwürdig, we nn 

sich dies dahingehend ausw irkt, daß die provisorische Staatsangehörigkeit des Kin­
des aufgrund von Faktoren aufgehoben werden kann, die außerhalb des Einflußbe­
reichs des Kindes liegen. 

Somit scheint der gegenwärtige Vorschlag einer Kinderstaatsz ugehör igkeit auf den 
er.lten Blick als ein Mittel, das die erwünschten Ziele selbs t in den wenigen Fällen, für 

die es gilt, eher schlecht erreicht. Die Kinderstaatswgehörigkeit ist eine Art der 
befristeten Einbürgerung, und es ist schwer einzusehen, warum Eltern, die sich 
selbst nicht einbürgern lassen wo llen, dies für ihre Kinder w:ihlen sollten. 

Übersetz.mg: Sandro Blanke 
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